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*Schuldner der Mehrwertabgabe : Eigentümer der betroffenen Parzelle im Moment der öffentlichen Auflage der OP

Eröffnung des Abgabever-
fahrens für Grundstücke, die der  
Mehrwertabgabe unterliegen

Schreiben an den Schuld-
ner der Mehrwertabgabe

Eintrag der Anmerkung, wonach das 
Grundstück der Mehrwert-abgabe 
unterliegt

Mitteilung des Berichts der Kom-
mission für Grundstückerwerb 
sowie des Entscheidentwurfs

Schätzung des Mehrwerts des 
betroffenen Grundstücks

Entscheidentwurf anhand 
Schätzung der Kommission 
für Grundstückerwerb

Frist von 30 Tagen, um bei der 
RUBD Stellung zu nehmen

Fällt den Entscheid 
über die Abgabe

Mitteilung des Entscheids
Frist von 30 Tagen, um Beschwerde 
ans Kantonsgericht zu erheben

 Gerichtsverfahren

Inkrafttreten des Entscheids  
über die Abgabe

Schreiben ans Grundbuch:
- Ersetzen der ersten Anmerkung durch eine 
neue mit dem Betrag der Abgabe
- Eintrag eines gesetzlichen Grundpfandrechts, 
welches das betroffene Grundstück belastet

Öffentliche Auflage der Gesamtrevision oder  
Teilrevision der OP (Veröffentlichung im Amtsblatt)

Annahme der OP

Genehmigung der Gesam- 
trevision  oder Teilrevi-
sion der OP

ANDLUNGEN, WELCHE DIE FÄLLIGKEIT AUSLÖSEN

Veräusserung des betroffenen Grundstücks
(seit der öffentlichen Auflage der OP)

Baubewilligung im ordentlichen Verfahren  
(seit Inkrafttreten des Genehmigungsentscheids der RUBD)

Inkrafttreten des Entscheids 
über die Abgabe

Kantonale Steuerverwaltung
Löschung der Anmerkung und des
gesetzlichen Grundpfandrechts im Grundbuch

Nach Zahlung der 
 Mehrwertagabe

Inkrafttreten 
der  

Genehmigung

Kantonale Steuerverwaltung
Rechnungstellung an den Schuldner
der Mehrwertagabe


